
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
ORTSRECHT 
DER 
STADT AICHACH 

 
Satzung über die Erhebung von 

Straßenrechtlichen 
Sondernutzungsgebühren; 

1. Änderung des Gebührenverzeichnisses 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Die Stadt Aichach erlässt aufgrund des § 8 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz –FStrG- zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.04.2005 (BGBl I S. 1128) und der Art. 18 Abs. 2 a und Art. 22 a Bayerisches 
Straßen- und Wegegesetz –BayStrWG- (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.07.2005 (GVBl S. 287) folgende 
 
 

1. Änderungssatzung über die Erhebung von 
Straßenrechtlichen Sondernutzungsgebühren  

in der Stadt Aichach 
 
 
Die Anlage „Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungsgebührensatzung“ wird wie folgt ergänzt: 
 
4. Versorgungsleitungen im öffentlichen Grund 

 
4.1. Verlegung von privaten Versorgungsleitungen 

zur Lieferung von Strom, Wärme und dergleichen  
(privat sind alle Versorger, die nicht  bereits der  
Verpflichtung der Konzessionsabgabe unterliegen 
bzw. auf die das Telekommunikationsgesetz  
Anwendung finden). Für erstere fällt die Sondernutzungs- 
gebühr auch an für Leitungen, die über das öffentliche Ver- 
sorgungsnetz hinausgehen. Daneben dann   4,00 € je lfm 
Schachtbauwerke werden längenmäßig erfasst, 
Straßenquerungen ebenfalls nach Längenmaß 
ab Trassenmitte  

 
4.2.    Bei Einführung einer Konzessionsabgabe durch 
          die Stadt Aichach wird die einmalig erhobene 
          Sondernutzungsgebühr unverzinst auf die  
          Konzessionsabgabe angerechnet. 
 

Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderungssatzung über die Erhebung von straßenrechtlichen Sondernutzungsgebühren tritt am 
01.12.2006 in Kraft. 
 
Aichach, 02.03.2007 
       
 
   Klaus Habermann 
  Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungsvermerk 
Die 

1. Änderungssatzung über die Erhebung von 
Straßenrechtlichen Sondernutzungsgebühren  

in der Stadt Aichach 
 
wurde in der Stadt Aichach, Verwaltungsgebäude I, Tandlmarkt 13, 86551 Aichach, I. Stock, 
Zimmer Nr. 103, zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen 
Gemeindetafeln hingewiesen. Die Anschläge wurden am 22.03.2007 angeheftet und am 
17.04.2007 wieder entfernt. 
 
Aichach, den 17.04.2007 
 
 
 
 
Klaus Habermann 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


